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Antragsteller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gemeinde Jüchen 
 Abwasserbetrieb 
 Am Rathaus 5 
 
 41363 Jüchen 

 
Hiermit bestätige ich, dass auf meinem Grundstück in Jüchen 
 

Gemarkung:  ...................................  Flur: ......................... ...... Flurstück: ... ..........................................  

Straße: ........................................................................................Haus Nr.: ..............................................  
 
ein fest installierter Zwischenzähler zur Erfassung der nicht  in den öffentlichen Kanal eingeleiteten Was-
sermengen eingebaut wurde. 
 
Die abzusetzenden Wassermengen werden verbraucht für: .......................................................................  
 (z.B. Gartenbewässerung, Viehtränke, Teich usw.) 

 

Angaben zum Wasserzähler (bitte vollständig ausfüll en):  
 

Hersteller, Typ: ......................................................   Wasserzähler-Nummer...............................................  

eingebaut am:........................................................  

Zählerstand (bei Einbau): ........................................   Zählerstand (bei Wechsel): ...........................................  

Die Entnahmestelle befindet sich: ................................................................................................................  
 (z.B. im Garten, Keller, Garage etc.) 
 

 

Ich versichere, dass von dieser Entnahmestelle bezogenes Wasser nicht in die öffentliche Kanalisation 
eingeleitet wird. 
 
Alle Zapfstellen, die über einen Zähler zur Reduzierung der Schmutzwassergebühren angeschlossen sind, 
müssen sich an einer Stelle befinden, von der eine Einleitung nicht direkt (Waschbecken, Toilette, 
Schwimmbad u. s. w.) oder indirekt (Sinkkasten/Bodeneinlauf, Gefälle zum Straßenkanal) möglich ist. Zur 
Füllung von Schwimmbädern darf die Wasserentnahme nicht über einen solchen Zähler erfolgen, da 
Schwimmbadwasser aufgrund der entsprechenden Aufbereitung und Nutzung zu Schmutzwasser wird, 
welches bei Austausch dem Kanal zuzuleiten ist. 
 
Ich bin darüber informiert, dass die Berechnung der absetzbaren Wassermenge nach den Bestimmungen 
der Entwässerungsgebührensatzung der Gemeinde Jüchen erfolgt und somit für 15,0 m3 innerhalb eines 
Kalenderjahres (Bagatellgrenze) in jedem Fall Gebühren zu zahlen sind. 
 
Des Weiteren ist mir bekannt, dass bei falschen Angaben meinerseits eine strafbare Abgabenhinterziehung 
nach § 17 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. 
 
 
 
.................................................  ...................................................................................  
 Ort, Datum  Unterschrift des Eigentümers 

A N T R A G 
 

auf Reduzierung der Abwassermenge 
- Meldung über den Einbau  

eines Wasserzählers - 


